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Erster Zeitraum
bis auf die Kriege mit Friedrich von

Oesterreich .

3 m Jahr 141 ;.
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Eydgenößisches Staatsrecht ,

§ . I .

§ ) ic Verbindung von Ury , Schweiz , Unterwalden im
Jahr i ; lst die Grundlage der eidgenössischen ver .
bindung . Einen ähnlichen Vertrag findt man zwar schon
vom Jahr 1291 . bey Glcser . Wesentlich sind beyde Ver -
kommniffe wenig von so vielen andern verkomm -
nissen aus diesem Zeitalter verschieden . Alle diese Con -
födcrationen , entweder zu weitläufig , oder nur wegen
des damaligen Handels eingeführt , sind nach Verände¬
rung der Umstände zu Grunde gegangen . Die Helve¬
tische allein erhielt sich, ohne Zweifel nicht blos wegen
gräflicher Lage der Gegend , besonders auch wegen
eingeschränkter Anzahl und vornehmlich wegen des hö .
Hern Zweckes , welcher sich nicht blos auf Handelsfrey -
hcit allein einschloß . *)

§. 2 .

Seit dem Jahr wuchsdie Anzahl der eydge -
nößischcn Kantons auf VIII verbundene Orte . Bey
dieser - Zahl blicbs ungefehr izo Jahre . — Noch heut zu
Tage werden dieselben in Absicht auf Rang so wohl als
in Absicht auf einige gemeinsame Herrschaften von
den übrigen verschieden .

') S . Conring ile Imx . Uerinan. Leroam . II . S . wie
auch Simler Ue kex. Uelv . B . I.



§. ;»

Bey Vcriagung der Oesterrekchsschen Vögte im Jahr
izsZ schlössen dir drey Länder llry , Schwer; und Unter-
walden ein Lündtnisi auf zehn Jahre . Dieses Bündt-
nis wurde nicht ewig als auf den Sieg bey Morgar,
ten im Jahr 1 ) 15 der Zweck desselben war hauptsächlich
gegenseitige Beschüzung der ReichsfreMtk. Auch
ward eben deswegen der Gehorsam gegen das Reich
und den Raiser vorbehalten / nicht weniger die Rechte
der Edelleute in ihrem Bezirke. — Um rhrer eignen E» t,
zwcyung vorzubeugen , verstanden sie sich /, ohne gemein,
schaflliche Einwilligung / in keine andere Verträge oder
Bündtntssezu treten , und auch , ohne solche / kein Haupr
des Reiches zu erkennen. — Unter sich selber errichteten
sie ein Schiedrichter. Amt zu Beylcgung etwaniger Zwi.
sie . Zugleich trugen sie der neutralen Parthey die Gewalt
auf , mit bewafnecer Hand den schiednchterlichm Aus,
spruch zu untcrstüzen.

§. 4

Im Jahr trat Suzern dem Bund bey. Auch
diese Stadt bedingte Oesterreichs gesezliche Rechte aus. —
Alle contrahirendeTheileverpflichteten sich zu gegenseitigem
kriegerischen Bestand , so bald derselbe durch Mehr,
heil der Stimmen würde erkennt worden seyn.

§.

Durch gleichen F cind und durch gleichen Vortheilwur¬
de auch Zürich im Jahr i ; ; i veranlaßt / in obige Verbin¬
dung der IV Waldstädte zu treten . — In diesem Vertrag



aber finden wir schon merkliche Verschiedenheit so wohl in
Absicht aufZweck als in Absicht auf Ausdruck . Zürich
behält sich nicht allein die vormaligen Rechte und Verbin¬
dungen vor ? sondern auch eben so , wie nunmehr die IV .
Waldstädte ; Gewalt zu neuen Vündlnissen , jedoch -

ohne Nachtheil der cydgcnößischcn . Zugleich macht
Zürich die Bundesgenossen zu Gewährleistern der neu ,
eingeführten Zunfrpecfassung ,

Nunmehr crstrckie flch die Eydgenvßschaftvon Rhätiens
Gränzen bis an die Thür , den Rhein und die Aare . 7-
Jn diesem Umfang sollten die Verbündeten einander auf
eigene Unkosten bcystehn , und zwar bey plözlichem Ue-
betssall ohne Auffoderung . — Im Fall einer Belagerung
soStcn die hülfleistende Garnisonen von den Städten sel¬
ber besoldet werden . — Die contrahirenden Partheyen
verhindern ihre Angehörigen , daß sie in Civilprozesscn nicht
vor geistliche Richterstüle hingehen . — Auch verpflich¬
ten sie sich , einen Feind oder Verbrecher gegen die Bundes¬
genossen allenthalben und selbst auch alsdcnn zu greiffen ,
wenn gleich die That ausser dem Umfang der verbündeten
Orte geschehn . Ohne Zweifel daß man sich dadurch der
Nachsucht eines Adels entgegen zu sezen gedachte , der
wenig das Völkerrecht schonte . Nichts desto weniger ward
in folgenden Zeilen dieses verkommnts mißbraucht , um
unter solchem Verwand , auf unbesonnene Weise Händel
zu suchen .

Die Abtey Eiusiedeln wurde zum Schtedrjchter -
Orte über die Streitigkeiten zwischen Zürich und den Wald -
städten gcwält . — Man verband sich , die Buudesbe «



404

schwörung Olle zehn Jahre zu erneuere . Immerhin soll.
te indeß das Vorbcygehn solcher Fcyerlichkcit die ewige
Unverbrüchlichkeit des Bundes nicht hindern . — Die

Bundesgenossen gaben Zürich den Vorrang, , und seither
hat sie den Dorsiz und zugleich die Kanzley in den gemein »
cydgenößischcn Geschäften .

§. s.
Wahrend des Kriegs mit Oesterreich drangen dieVölker

von Zürich und aus den III . Waldstädtcn im Jahr 1 ^ 2
in das Sand Giarus , das von Oesterreich unierdrükt
war . Daselbst stellten diese Bcfreycr die alte , populäre
Verfassung wieder her / zugleich nahmen sie die Einwoh¬
ner in ihren ewigen Bund auf . Zug that den evdgenößi -
stlien Truppen einigen Widerstand ; allein , von Ewstcr »
reich verlassen , unterwarf es sich bald wie Giarus . In
dem gleichen Jahr rz ^ r erhielt Zug ebenfalls Zutrit zu der

eydgenößischen Verbindung , jedoch anfänglich unter un .

gleichen Bcdtngnissen . Den neuen Verbündeten näm .
lieh wurde jede andre Verbindung verboten , und nur
den erster » Dantons blieb erlaubt , in den Bundesar¬
tikeln zu ändern . — In der Folge aber verschwand dieser
Unterschied . — Die gesezlichcn Rechte von Oesterreich
wurden noch immer in diesen Verträgen ausbcdungcn . —

In dem Fricdcusvcrglich stellte man den Herzogen ihre
Einkünfte und Gerichtsbarkeiten zurük . Das cydgcnös -
sifche Bündtniß wurde erhalten , nur daß man sich verstand ,
künftig in dasselbe keinen Oestcrreichischen Unterthanen
Zugang zu geben .

§. 7.
Während dieser Zeit hatte Bern gegen die Edelleute

die gleiche Rolle zu spielen . Diese Stadt cxistirte erst hun .



dert und sechzig Jahre . Die Bürger mußten sich gegen
die Grafen von Ryburg zur Gegenwehr sezcn . Schon
im Jahr izrz hatte Bern mit den m Waldstädtcn ein
Schuzbündtnis geschlossen . Grosscnthcils diesem hatten
sie im Jahr izzg den Steg bey Laugen zu danken . —
Ein Zwist mit Unkerwalden , dessen Entscheidung Lern
den bevdcn andern Waldstädten überließ , veranlaßte seine
ewige Verbindung mit den III Ländern im Jahr

In diesem Vertrag wird derOrtderZusammenkünf -
te in einem Dorf an den Gränzen von Unterwalden fcstge»
sezt , um daselbst durch Dcpulirte zu ratbschlagen oder
durch Schicdrichter zu entscheiden . — Wenn eine von
den Partheyen Hülfovölker auffodert , so werden dieselben
nachdem sie in einer vorhergegangenen Zusammenkunft be¬
stimmt worden , von der auffodernden Partheybest »!,
det t so bald sie zu Untersten, , an der Aare , über den Thu -
nersee anlangen . — Im Fall einer Belagerung soll die
Stadt Bern alle Unkosten tragen , eben so wie die Wald¬
städte , so lang dieselben von höherer Gewalt in ihre Grän¬
zen eingeschlossen blieben : allein bey Ausfallen in des
Feindes Land selber soll jeder Bundsgcuoß sich auf eigne .
Unkosten bewaffnen .

In diesem Bunde werden das Reich , werden die Pri¬
vilegien redcs Bundesgenossen , wie auch alle andern

vorhergegangenen Verträge bis zu ihrer Vollendung ,
ausbedungen .

Zürich und Luzern verftrechcn der Stadt Lern ,
und diese ebenfalls jenen , jedoch nur in besondern Erklä¬

rungen , daß sie einander beyspringen wollen , sobald sie



4«6

von den drey Waldstädten würden aufgefodcrt

werden .

Seither wurde bis zum Jahr 1481 die Anzahl der Evd ,

genossen nicht weiter vermehrt .

§. 8.

Im Jahr losward der pfassenbrieferrichtet . Dieser

Vertrag , den sechs Kantons aufrichteten und beyde übrigen

annahmen , schrankt nicht nur die Rirchenfreyheiken ein ,
indem er den Geistlichen verbeut , mit ihren Gegenvartheyen

vor bischöfliche Tribunale zu ziehen ; derselbe umfaßt überall

die ganze Sicherheit der Güter und der Personen . Ver ,

mög dieses Vertrags darf sich keine Parthey dein natürli ,

chen Richter entzichn . Strafbaren Flüchtlingen wird

der Aufenthalt in den Kantons verweigert . Auch noch heut

zu Tage kann jeder Kanton seine Missethäter eben so wohl

aus der ganzen Eidgenoßschaft als aus seinem beson¬

dern Gebiethe verbannen . — Endlich wird unter den Ver¬

bündeten zur Sicherheit des Handels und der Strassen

durchgängige Gewährleistung festgcsczt.

? . 9.

Allgemeines Mißtrauen veranlaßte gegen dem Jahr

i ; 8e eine Vündtnis zwischen den Städten in der Pfalz ,

im Elfaß und Schwaben . Dieser Bündtnis traten die

IV eydgcnößischcn Städte auch bey , ohne geringste Ein¬

wendung der Bundesgenossen .

Gegenseitige Evsersuckt des Adels und der Städte veran¬

laßte Feindseligkeiten . Luzern gab den Fricdensvertrag mit

Oesterreich auf , des lästigen Zolls wegen bey Rothen -



bürg. Bald breitete sich die Kriegesflamme im ganzen Landaus. Zwcymal erhielten die Verbündeten den Sieg , dascincmal im Jahr i ; 8S bey Sempack im Kanton Lucern ,das andremal im Jahr >z88 bcyNäfeisim Glarncr - Kan-ton . Hierauf erhielten sie einen vorlhcilhastcrn Frieden alsniemals.

§. ic>.

Gerührt von den Unbequemlichkeiten einer allzu leichte»E rgreiffung der Waffen , und von den Unordnungen , welcheden Sieg selber begleiteten, errichteten die Kantonsim JahriZ 9; den Sempachcrvertrag . — Ohne Einwilligungder übrigen , darf niemand zu Thätlichkeit schreiten ; zugleichwird Subordination unter den Truppen errichtet unddem Misdrauch bev Plünderungen und Ausbeuten
begegnet. — In der Folge ward diese Verkommniß vcr.
gcssen.

?. n.
Anfangs des XVten Jahrhundertsempörte sich Appen-zell gegen die Gewaltthätigkeiten des St . GallischenStiftes ; ihr Interesse vereinigten sie mit dem Interesse derStadt St . Gallen . — Oesterreich , zu Gunsten der Ab,te§ bewaffnet , ward unerschrockenzurückgetrieben und die

ganze Gegend verwüstet. — Indessen nahmen die Kantons,es sey nun aus Achtung gegen den Friedensvcrglich , oder weildie Schaubühne des Krieges sich ausser ihrem Umfang be,fand , sich der Sache unmittelbar nicht an . Einzig der Ran.ton Schweiz machte sich die Verwirrung zu Nuze , umdas Land Gaster an sich zu bringen .



Zweyter Zeitraum .
his zur Ausnahme des Appmzeller Kantons.

Im Jahr i e i

herzog Friedrich von Oesterreich hatte den pabst Jo¬
hann XXM . nachdem er im Jahr 141 ; . von der Costni -
zerR >rchenr » rsamm ;ungwar entscztworden / in Sttiuz
genommen . Beyderseits wurden sie in Bann und Acht
gethan . Die Vollstrekung hiepon trug man den Kantons
auf . Zürich , Seen und Luzern bemeistcrn sich einiger
Österreichischen Ländereyen auf eigene Rechnung . Zur
Eroberung huWgcn der freyen Aemter und der Graf ,
schaft Baden vereinigen sich sämmtliche Rantons ;
die gemeinschaftlich eroberten Provinzen wurden zu ge¬
meinsamen Herrschaften gemachet.

Keineswegs hinderte die allgemeine , cydgenößische
Verbindung , daß nicht auf der einen Seite zwischen
besondern Kantons , auf der andern Seite zwischen
diesen und andern Staaten besondere vertrage entstan¬
den . Immer hatte zwar die allgemeine eydgenößische
Verbindung den Vorzug .

Als Zürich , aus Verdruß über einen Zwist mit
dem Ranton Schweiz , sich im Jahr 144s mit Oester¬
reich in besondere Verträge einließ , so erklärten es



die Miteydgenossen als Eingriff in die eidgenössische
Lündtniße . Die Sache verdient folgende nähere Be¬
leuchtung .

§ . 2 .

Friedrich , der lezte Graf von Toggenburg ,
erlaubte seinen Unterthanen , bald mit Schweiz , bald
mit Glarus in ein Burgrecht zu treten . Mit Zürich
hatte der Graf selber ein Land - und Lurgrech , auf
fünf Jahre nach seinem Tode ; auch schien es ihm nicht
zu wieder , nach seinem Hinscheid einen Theil der Tog -
genburgifchen Ländereyen in den Händen der Züricher
zu lassen — Ausser Toggenburg besaß er auch noch die
Herrschaft windegg , Uznach und Güster nebst der
Grafschaft Sargans als Lehen von Oesterreich . —

Von Rayser Giegmund hatten die Züricher das
Recht erkauft bey Auslöschung der Toggenburgischen
Grafen , diese Lehen an sich zu lösen .

Nun gab der Ranton Schweiz vor , der Graf
habe nach feinem Absterben den Töggenburgern ein

Landrechr mit Schweiz erlaubt , und zwar aus Unwil¬
len gegen den Zürcherschen Bürgermeister Grüßt . —

Aus Eyftrsucht reizte der Gchweizersche Ranton andere

entfernte Verwandte des Grafen , daß sie der Wittwe

jede Nnznieffung und Veräußerung der Gräflichen Länder

verwehrten ; auch vermochte er Oesterreich , daß es von

der Gräfin die wiedereinlösung des Güsters verlang¬

te . Auf gleiches Anstiften foderle Gras von Werdenberg

die Grafschaft Sargans zurük , welche Oesterreich seinen

Voreltern entrissen und den Grafen von Toggenburg ver¬

pfändet hakte . — Den Töggenburgern mahlten die

Schweizer die Vortheile des erdichteten Landrrchres



so scheinbar , daß sie sich gerne der Herrschaft der Gräfin

entzogen . — Endlich hinderten sie den Zürcherschen Kan¬

ton , daß er das vom Kaiser erhaltene Lösungsrecht über

Wesen und Gaster nicht ausüben konnte .

Bey diesem Zwist suchte Schweiz die Eydgenossen sich

günstig , den Zürcher » hingegen ungünstig zu «ra ,

chcn . Zu dem Ende hin anerboten sie denselben ihr Land -

recht mit Toggenburg ; ausser Glarus hatte kein andrer

Kanton Lust zu Annahm desselben ,

Um - em Kanton Schweiz zu liebkosen verstanden

sich die vorgegebenen Erben des Grafen gar willig zu
dem Landrccht . Auch wußte der Schweizerfche Kanton

dem Grasen von Mätsch , einem Bruder der Gräfin
von Toggenburg , so sehr zu schmeicheln , daß er feine
Schwester vermochte , den Schweizerischen Landammann

Itel Reding zum Gekiedrichtcr zwiichen ihr und den

vorgegebenen Erben des Grafen anzunehmen . Durch Re -

ding ward alsdenn die Tvggcnburgische Erbschaft nicht der

Gräfin , sondern den entfernten Anverwandten des
Grafen zuerkennt . — Zürich ward erbittert . Schweiz

schlug diesem Kanton einen eydgenößifthen Rechrsspruch
vor . Dem Rechlsspruch wollte sich Zürich , als einem par ,

theyischen Tribunal , nicht unterziehen . Dadurch zog es

sich den eydgenößischen Haß zu.

Aus Unwillen schlug Zürich den Einwohnern von Uz «

nach und Gaster, als neuen Bundesgenossen des Schwei-
zerschen Kantons , den freyen Rauf > besonders des

Getrayds , ab . Neuerdings anerbot Schweiz , und zwar
abermal fruchtlos , das eydgenößische Recht . Hierauf

desrzten die Schweizer ihre Gränzen ; die Zürcher



thaten ein Gleiches . Die übrigen Eydgeuossen traten auf
feite der Schweizer . An dem Eze ! wurden die Aürcherschen
Truppen zurükgetrieben und ihr ganzes Gebiet ward eine >
Leuie der Eidgenossen . Zürich sah sich zu folgenden
Friedensbedmgnissen gezwungen .

I . Sollten das Bündtniß zwischen Zürich und Sar -
gans , wie auch alle Ansprach und Pfandschast der Zürcher
auf Tvggcnburg aufgehebt werden »

II . Würden die Höfe welche den Zürcher » an dem
obern Theil des Sees zugehört hatten , Pfcficon , Freyen -
bach , Teufenau , Wvllrau , dem Kanton Schweiz zuerkennt

III . Gab Schweiz die Herrschaft Grüningen an Zürich
zurük . — Dieser Friede geschah im Jahr 1442 .

Damit wurde der Nachwelt ein trauriges Beyspiel ge¬
geben , daß in bürgerlichen Rriegen gar wohl der Sie¬
ger sich die Eroberung zueignen könne .

Zu Wiedererlangung ihres Ansehens errichteten die
Züricher im Jahr - 442 . mit Raffer Friedrich III . ( Her¬
zog Friedrich Vli . vou Oesterreich ) ein gegenseitiges Schuz -
bündlniß . Um so viel mehr glaubten sich die Zürcher zu
diesem Bunde berechtigt , da sie nicht nur in dem ewigen
Bund mit den VII Kantons sich die Freyheit zu andern
Bündtnisscn ausbedungen , sondern da sie von den Schwei¬
zern selber hicvvn ein Beyspiel ausweisen konnten . Wenig
Jahre nämlich vorher hatten diese mit Oesterreich wider
Zürich und Sargans ein Bündtniß errichtet . Dessen un¬
geachtet erklärte Schweiz diesen Ocsterrcichifchcn Bund
der Zürcher als Entkräftung des eidgenössischen
Bunds ; hierüber foderte es also Erörterung nach dem



eidgenössischen Rechte . — Bey abermaliger Weigerung

der Zürcher brachen von neuem die Flammen des Kriegs

aus . Alle Eridgcnossen traten wieder auf Seite der Schwei¬

zer . Die einzigen Bundesgenossen der Zürcher waren der

Kaystr und der Ocsterreichiscye Adel . Von denselben beka¬

men sie einige , aber nicht hinreichende Hülfe . Der Anfang

dieses zweiten Rrieges war für Zürich abcrmal trau¬

rig ; die Stadt selbst wurde von den Eydgcnvffen zehn

Wochen belagert . Auch machte man sich kein Bedenken ,

die Oesterreichs , jene ehmaligen Feinde zum Schuz in

die Stadt aufzunehmen . In einem Ausfall vor dir Sladb

thore ward der Bürgermeister Stüßi ^ schlagen .

Zu gleicher Zeit war es ein Bürgerkrieg zwischen

Zürich und den Kantons ; zugleich auch ein aller Groll

zwischen diesen und Oesterreich .

Indessen rükte der Dauphin , nachmaliger König

Ludwig XI . mit zahlreichem Kriegsherr an die eidgenös¬

sischen Gränzen . Nach einiger Vermuthung , um die

Rirchenversanunlung zu Bafel zu zerstreuen ; nach an¬

dern soll der Kaiser selber dieses Französische Kriegesheer

gegen die Eidgenossen hirgclokt haben . Haufenweise

zogen diese aus dem Lager vor Zürich nach Basel .

Dort geschah jene berühmte Schlacht zu St . Jacob .

Von 1600 Evdgcnoffcn blieben nur r6 . bey Leben . Von

40000 Franzosen wurden 8000 erschlagen .

Don dieser Zeit an waren die Zürcher etwas glüklicher

gegen die Eidgenossen , ohne darum sie ganz von ihren

Gränzen vertreiben zu können . Sehr vermuthlich blieb im¬

mer ein heimliches Verständnis einiger Bürgerin der

Stadt



Stadt mit den Feinden . Da indessen allmählich die vor.
nehmsten Stifter des Krieges wegstarben , so neigten sich
je länger je mehr die Gemüther zum Frieden .

Von beyden Seiten wurden die Streitpunkten dem
Ausspruch einiger SÄiiedrichker übergeben . Von diesen
wurde das Zürchersche Bündtnis mit Oesterreich für
ungültig erklärt . — Schweiz und Llarus wurden
in denjenigen Sesizungen bestätigt , die sie schon anfangsden Zürcher« entwendt hatten.

Dieser ganze einheimische Krieg hatte vom Jahr 14;sbis 1445 gewähret.

Durch diesen Krieg wurden offenbar zween wich.
rige Punkten in dem eydgenößtschen Sraatsrecht
bestätigt .
»

Der erstere ; daß jeder Zwist zwischen den Kantons
der Unterhandlung oder der Entscheidung der unpartheyi,
sehen Kantons unterworfen seyn solle.

Der leztere z daß ungeachtet der Freyheit zu neuen
Bündtnissen nichts desto weniger alles davon abhänge ,ob sie der allgemeinen eydgenößischen Verbindung nach¬teilig seyn .

Ein Beyspiel aus frühern Zeiten laßt uns vermuthen,
daß die Eydgcnvssen so gar bis in die innern und
gleichsam häuslichen Angelegenheiten jedes Nan-
rons sich einigen Einfluß angemaßt haben . In dem Jahr
1404. entstand ein Zwist zwischen der Stadt Zug und

Cc



den drep Gemeinden , die in gewissem Masse mit der

Stadt sowohl die Rechte als die Aemter gemeinsam be-

sizen . Die Gemeinden behaupteten eine mehrere Gleich¬

heit ; sie wurden durch eine starke Parthey in dem Kan¬

ton Schweiz untcrstüzt . Die Rantous wurden von Zug

zu Hülfe gerufen ; man bediente sich der eydgcnoßischen

Waffen zu Wiederherstellung der Ruhe . Indessen kann

man diesen Schrit höchstens als Gewährleistung einer

alten Verfassung betrachten . Spätere Zeiten liefern

mehr solche Beyspiele , daß auch ohne fcstgcsezl - Verträ¬

ge die Eydgenoffen als Mittler und Gewährleister sich

in die Angelegenheiten der Mileydgenossen eingemischt

haben .

Die Eroberung des Thürgäu im Jahr i4so .

und überhaupt das Anseht ! , welches die Eydgenoffen er¬

hielten - veranlaßten eine Verbindung mit Oesterreich .

Diese diente zum Untergänge des Burgundischen Her¬

zogs , Narls des Rühmn . Ludwig XI . unterhielt

die Kricgesstamme , zur Schwächung des gefährlichen

Vasallen .

Indeß war dieser Krieg die Epoche von zwo Ver¬

bindungen , die für Helvetica von äusserster Wichtigkeit

schienen ; wir reden von dem Erbverein mit Oester¬

reich und von dem Bündtnts mit Frankreich .

Schon nämlich im Jahr 1471 veranstaltete Lud¬

wig XI . einen Friedcnsverglich zwischen dem Ocstcrrei -

chischen Sicgmund und zwischen den Kantons . Jenen

reuete , daß er sich mit dem Herzoge von Burgund in

Pfandschastsverträge und daher entstehende Prozesse ein-



Massen ; den Eydgenesscn hingegen schien mit einem Ge¬
fecht gegen den Burgundischen Herzog gedient . Dahee
entstand ein Vertrag , welcher von Giegmunds Seite
eine förmliche Uebergabe der Ländereyen enthielt , wel¬
che die Eydgcrossen seinen Vorältcen abgenommen hat¬
ten — ferner enthielt er gegenseitige Friedensverheissung
und Gewährleistung bcydscitigcr Staaten — nach Gut¬
befinden der Partheyen wurden der Bischof oder die Stadt
Basel als Mittler und Schiedrichrer anerkennt , und
zwar nebst Verpflichtung , die Widerspenstigen mir Ge¬
malt zur Annahm des Schiedrichtcrlichen Ausspruchs
zn zwingen . --- Auch versprechen sich beyde Theile im Noth -
fall ihre Hülfsvölker auf Unkosten desjenigen der sie
cmffodcrn würde . — Zur Gränzsicherheit anerbeut sich
der Herzog , den cydgenößischcn Truppen - er vier Rhei¬
nischen Wal - städte offen zu lassen .

Im Grunde war das Bündtms Ludwigs Xl .
mr Jahr 1480 nichts anders als ein Mierbvcrtrag . Laut
desselben überliessen die Kantons das Schiksal der Fran -
che - Comte dem König ; zugleich bewilligten sie ihm ih¬
ren Rrtegesdicnft . Dieser Vertrag enthält die Grund¬
lage zu allen nachhcrigen . Beynahe immer hatten sie
zur Absicht , auf der einen Seite die Dienste so wohlfeil zu
bekommen , auf der andern Seite so theuer zu überlas¬
sen als möglich . Diese auswärtigen Kricgcsbicnste er-
wrkten die kläglichsten Verwirrungen in dem Schooß
des Vaterlandes .

Ein heiliger Ercmike , Niklaus von der Flühe ,
trlt aus seiner Einsiedelei ) hervor und begicbt sich nach
Stanz in die Versammlung der Helvetischen Amphx -



ctionett . Unterstüzt durch das Ansehn strenger FrömiM »

keil , facht dieser Schuzcngcl des Landes die eydgenößischd

Bruderliebe wieder an ; im Jahr 1481 wird er Schicd¬

richter der Kantons . *)

Auf dieser Vcrsanunlung zu Stau ; geloben sich die

Eydgenossen gegenseitige Gchuzleistung und zwar sowohl

gegen auswärtige Feinde als auch im Fall innerer Unruhen ;

sie machen Einrichtungen wegen Vcrthcilung der Arie »

gesbeute , nachdem Maß des geleisteten Beytrages ; sie

bestätigen ihre alte Verbindungen und anerbcutcn sich , die¬

selben alle fünsJahre von neuem zu beschworen ; zulezt be¬

ziehn sie sich auf den Pfaffenbrief vom Jahr und

auf den Vertrag wegen der Rriegespolicey vom

Jahr

§ . s.

Zu gleicher Zeit wurden Freyburg und Golo -

churn in den eydgenößischcn Bund aufgenommen , jedoch

mit der Einschränkung , daß sie ohne Einwilligung der

ältern Rantons sich in keinen Rrteg oder in kein Sünde »

nis begeben ; daß sie diese Kantons als Schiedrichler er¬

kennen , sobald einer der streitenden Theile dieselben hiczu

vorschlagen würde ; endlich , da sie in Zwisten der ältern

Kantons die Neutralität beobachten . In dieser neuen

Vereinigung wurden die Gränzen der gegenseitigen eyd-

genößischen Hülffeistung beträchtlich erweitert .

Eine Begebenheit vom Jahr 148s bestätiget das Recht »

welches die Kantons sich , besonders gegen neuern Bundes¬

genossen anmassen , über solche Zwiste zu urtheilen , wel¬

che dem allgemeinen Frieden nachtheilig seyn könnten . —

) S . den Helvetischen Almanach vom Jahr 172° Mich .
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Räch den Kriegen , m welchen die Appenzeller und die
Stadt St . Gallen sich der Herrschaft der Gt . Gal¬
lischen Abkex entzogen , härterm Jahr 14 ? r den Abt
Caspar von Landenberg , ein Burgrecht mit den IV .
Kantons , Zürich / Luzern , Schweiz und Glarus er¬
richtet . — Im Jahr 148Y ward Abt Ulrich unwillig
über die Stadt , die ihm ein kleines Gtük Boden verwci .
gcrte , dessen er sich zu Erweiterung des Klostcrgcbäudes
bedienen wollte . Aus Rache war er darauf bedacht , an
dem Bodcnsee einen neuen wohnplaz zu bauen und da -
stlbsihin allen Erwerb zu verpflanze ». Nicht ohne Eifer¬
sucht vernahmen die Einwohner von der Stadt und von
Appenzell dieses Vorhaben , haufenweise vereinigten sie
sich und schleiften die neuen Gebäude . Bey verweiger¬
ter Genugthuung gegen den Abt , wurden sie dazu von
den Rantons gezwungen . Die Stifter des Aufruhrs
verliessen das Land und das Volk ûnterwarf sich . Die
Stadt St . Gallen ward zu Bezahlung der Kriegcs -
unkostcn verdammet ; den Appcnzellern ward die Vog¬
tey Rheinthal genommen , die sie im Jahr 1460 aner -
kauft hatten . In der Folge wurden auch die neuteral

geblichenen Kantons mit in die Regierung des Rhein -
thals aufgenommen und seither auch Appenzell selber ,
nachdem es dem cydgcnvßischen Bund einverleibt worden .

7 .
Mit Stillschweigen übergehen wir den Rrieg , wel¬

chen im Jahr 149 ? die Nationakeyfcrfucht zwischen der
Ritterschaft von St . Georg in Schwaben und zwi¬
schen den Exdgcnossen veranlaßte . Dieser Krieg hatte
von Basel bis in Graubündtcn die Ufer des Rheines
mit Blute gefärbet . — Nebst dem Ruhm eines entschie¬
denen Vorzuges im Schlachtfeld trugen die X Rantons



von diesem Wettstreit keinen andern Vortheil davon , als

die Ueberlassung des Lriminalrechtes im Thurgäu .
Da schon seit dem 1 . 1460 geben von den alten Rantons

daselbst die Territorial - und Civtlrechte besessen , so ent¬
stand aus dieser allmähligenErwerbung der verschiedenen
Herrschaftlichen Rechte in verschiedenen Zcitfolgcn cme
seltsame Form der Regierung , die in der Grasschaft
noch bis auf den heutigen Tag fortdaurt . — Die Sand -
vögte welche die VIII alten Orte wechselweise dahin
senden , (seit dem Jahr 1712 wurde Lern ebenfalls in
die Verwaltung mit aufgenommen, ) müssen X Ran¬
tons von den Confiscationen Rechenschaft geben , die
aus Rapitalverbrechen hcrfliessen . Die Zweydeutig¬
keiten , welche nothwendig in so vcrwikcltcr Rcchtsform
vorkontmcn , werden durch besondere Erkanmnissen
vom Jahr i ; 49 und i ; ; ; gehoben.

§ . 8 .

Im Jahr 1401 wurden die Städte Basel und

Schaffhausen , endlich im Jahr , ? i ; Appenzell in
den eydgenößischen Bund aufgenommen . Seither ward
die Anzahl der Kantons nicht weiter vermehret . Die Ver¬
träge der III lcztcrn Kantons find den Verträgen von Frey -
burg und Solothurn vom 148 - ganz gleich . Auch
Ronstanz war nicht ungencigt , in den Helvetischen Bund

einzutreten : allein die Umstände waren diesem Entwürfe
nicht günstig.
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Dritter Zeitraum .
von der Aufnahm der Appenzeller bis auf

die Verbindung der Eydgenoffen
mit Frankreich .

Im Jahr 1777 .

^ » S >>WM0WW >« WWWWMWWM >e -r-

N ? it Aufnahm der Appcnzellcr fängt sich die dritte Epo «
che des exdgenößischen Staatsrcchts an . Die seitheri¬

gen Begebenheiten werden in drey Klassen getheilet :
I . Eroberungen . II . Verträge zwischen den Kantons »
III . Verträge mit auswärtigen Staaten «

Die Natur selber scheint die Grenzen des Schwet .

zerbundes in die Alpen / den Jurassusberg, , und in die

Flüsse des Rheins und der Rhone eingeschlossen zu haben .
Daher wurden nicht nur das Franche - Cömte und das
Wattland sich selbst überlassen , sondern auch Mailand .

Indessen unterwarfen sich im Jahr die Thäler

pallenza , Riviera , Bellinzona den III Jantons UpI ,
Schweiz und Unterwaiden . Im Jahr 1412 bemächtig¬
ten sich die Schweizer und die Graizbündtnerim Unwil¬
len gegen Ludwig XII . — Jene der IV Vogtcyen Luga¬
no , Lucarno , Mendris und Meinthal . — Diese
der Grafschaften worms , Lhiavenna und Veltltzt .
Nach der Niederlage der Franzosen bey Novarra
im Jahr i ; i ; , nach dem Einfall der Schweizer in

Burgund und nach dem Sieg bey Marignan überließ



Franz I . den zwölf Rantons und den Graubündt ,

nern das Eigenlhumsrechr über diese eroberten Pro »

vinzen .

Auf der andern Seite gewöhnten sich Bern und Frey »

bürg , mit bewafnetcr Hand das rvatttand zu durchstrei¬

chen , um das verbündete Genf zu bcfchüzcn . Nach ver¬

schiedenen Feindseligkeiten bemeisterten sich endlich die

Berner im Jahr i § ; 6 eines grossen Theils dieser Pro¬

vinz und andrer Bcfizungen des Herzogs von Gavoyen .
Die Freyburger hatten das Bündtniß mit Genf aufgeho¬
ben , und die walliser standen in gar keinem solchen

Bunde , nichts desto weniger bedienten sie sich dieser Gele¬

genheit , diejenigen Ländereyen des Herzogs an sich zu brin ,

gen , die ihnen im Wurf lagen . Der ganze Zwist daurte

beynahe dreyßig Jahre . Endlich erhielt der Herzog durch

Französische und Spanische Vermittlung , und durch

Vermittlung der XI unpartheyischen Rantons im

Jahr 1564 die Zurükstellung des Landes Gex , des
Chablais und der Gegenden um Genf her , mit anbe .

dingtem verzicht auf das übrige . Beyde Vermittelnde
Kronen wurden Gewährleiste «: dieses Vertrages z allein
nur nach und nach und blos von den nächstgelegenen
Rantonen erhielt Bern die Gewährleistung seiner
Eroberungen im Wattland .

2 .

Seit dieser Epoche veränderten sich die Grenzen der

Ezchgenoßschafk nicht mehr .

Ungeachtet der sich mannigfach kreuzenden Verhältnisse
dürfen wirs gleichwohl als Grundsäz des Helvetischen
Staatsrechts betrachten : daß kein besonders oder gcmei .
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ties Eigenthum sowohl der Kantons als der zugewandten
Bundesgenossen vorkomme , ohne daß nicht alle andern ,
mittelbar oder unmittelbar , entweder als würkllche Ge¬
währleister , oder doch als Hülfsvölkcr von dicftu sich ein¬
mischen können .

Eifersucht , bald politische , bald religiöse , hindert
tcn vollständige und gleichförmige Sraacsfornn

So lang die protestantische Rantons den Evftr für
die Glaubcnsverbcffcrung nur in das Innere ihres eignen
Gebiets einschränkten , so begnügten sich die katholischen ,
Rantons damit , daß sie in ihrem Gebiethe der neuen Leh¬
re den Zugang versagten : allein sobald diese sich auch
über die gemeinen Herrschaften auszubreiten anfi ° .ig,,
so faßten sie den Argwohn , daß die protestantischen Un¬
terthanen auch den protestantischen Kantons mehr ergeben
seyn möchten . Zürich und Bern untcrstüzten die Refor¬
mation . Im Jahr g? ff man zu den Waffen ; an¬
fangs schien eine eilfertige verkommnis das gegenseitige
Mißtrauen zu schwachen ; allein im Jahr i ; z - ward es von
neuem entflammt . Auf reformirler Seite herrschten auch
innere Unruhe und Zwietracht , welche immer im Begleite
grosser Revolutionen erscheinen : die V katholischen Ran¬
tons hingegen triumphirten durch Eintracht und Muth -,
Durch einen neuen Friedensverglich wurde die Messe
zu Raperschwpl , in der Grafschaft Laden und in ver¬
schiedenen Gegenden der gemeinen Herrschaften wieder
eingeführt .

§. 5.
Seit dieser Epoche entstand ein neuer parthevgetst ,

dem der Geist der verschiedenen Regierungsgcstalten



Pla ; machte ; auf der einen Seite Zürich und Lern ,

auf der andern Seite die V katholischen Rantons .

Dem Gclübd der Neutralität blieben die V neuern Ran «

tons treu ; nichts desto weniger scheinen Basel und Schaff «

Hausen sich mehr auf reformirte Seite , — Freyburg

hingegen und Solothurn auf katholische Seite zu nei «

gen . — Da in den Kantons Glarus und Appenzell

beyde Arten des Gottesdienste herrschen , so vermei¬

den sie um so viel sorgfältiger jeden Rcltgionszwist .

Wir finden drey solcher Trauerscenen , wo die

Eydgenosscn sich der Religion - und Privathandel wegen

rntzwcyten .

Der Rapelerkrieg in den Jahren 1529 und

( wovon wir oben gerecht haben, ) war der erste , blutige

Auftritt

Hierauf formirte im Jahr ' 6 ;« der Kanton Zürich

Rlagen gegen die V Rantons wegen Drukung der

evangelischen Unterthanen in den gemeinen Herrschaf¬
ten . Im Jahr rö ; 2 mußten Schiedrichter hierüber ent¬

scheiden . Im Jahr i6 ; ; flüchteten sich einige Familien
von Arth aus dem Kanton Schweiz , wegen Rcligions -

zmanges , nach Zürich . Die Regierung von Schweiz
verweigerte den Flüchtlingen ihr Geld und Guth ; sie fo -
dcrte sogar ihre Auslicferrmg , um sie als Apostaten zu stra¬
fen . Es entstanden thättiche Feindseligkeiten . Dic Ber -

nerfchen Truppen ( in diesem Fall blos als Hülfsvölker
betrachtet, ) wurden durch Ueberrafchung bey villmer -

gen geschlagen . Durch die unparthexische Rantons
ward im Jahr Friede gemacht .



§. 4.
Endlich veranlaßten die Prozesse zwischen dem

Abt von St . Gallen und seinen Angehörigen , den.
Toggenburgern im Jahr « 7 ^2 einen neuen Kellgtons .
krieg . Unweit Bremgarten erhielten anfangs die Ler ,
»er den Sieg . Indessen während der Fricdcnsvorschia ,
ge gricffen die katholischen Truppen mit Ucbcrmacht
die Serner bey pillmergen an . Diesen leztcrn war
der Sieg abcrmal günstig. Nach gcbrvchncm Waffen ,
stillstand von Seite der V katholischen Ranrons hiel,
ten sich Lern und Zürich berechtigt , von jenen die
Ucberlaffung ihrer Rechte auf die Grafschaft Laden und
auf einen Theil der freyen Aemter zu fodern . Auch
erhielt Lern in dem Friedensvcrglich Antheil an der
Regierung des Thurgäus , des Rheinihals und der
Grafschaft Sargans . Nachdem der Abr von St ..
Gallen fruchtlos den Schur des Reichs gesucht hat.
ten so machte er seinen besondern Friedensoerlrag
im Jahr 17 >8 . Erst im Jahr 1759 wurden die Verhält.
Nisse zwischen dem Abt und zwischen den Toggenburgern
von den bcedcn Kantons Zürch und Lern genauer be¬
stimmt .

§. 5.
Noch müssen wir , um den cydgcnöfiifchen StaqtS»

körpcr von allen Seiten zu zeigen , auch der perbindun «
gen desselben mit auswärtigen Staaten erwähnen .

Nach öfterm , schlecht beobachteten Waffenstillstand, ,
ward im Jahr 1414 zwischen Oesterreich und zwischen den.
Eydgenossen ein fünfzigjähriger Friede geschlossen .
Neue Zwiste verursachten neue und unsichere Perträge .
Die alte Feindschaft wich endlich dem neuen Haß beyder



Partheyen gegen Herzog Tarl von Burgund . Lud .
wig XI. bediente sich dieser Gelegenheit zur Aussah ,
mrng der Kantons mit dem Oestcrreichischen Siegmugd .
Nach der Burgundsichen Ausbeute schloss dieser leztre im

Iahe 1477 für sich und für seine Nachkommen den ersten ,
ewigen Erbveretn mit den Vlll Nankons und der Stadt
Sslothnrn , In demselben ward der Vertrag vom Jahr
1,470 zum Grunde gelegt. Dieser Erbverein bezog sich.
blos auf die Länder des Herzogs in Schwtwen und
im Sundgäu , an den Schwelzerschcn Grenzen . Er
bestätigte die im Jahr 1474 ausdrükiich bewilligte Ueber .
laffung der dem Hans Oesterreich weggenommener Lan¬
der an die Eydgcuosscn. Im Grunde wachem Friedens ,
verglich und Schuzhündtniß .

Z. 6.

Unmittelbar nach dem Schwabenkrieg im Jahr 140»
erhielt Kaiser Maximilian I . von einigen Kantons die
Bestätigung dieses pertrages . Im Jahr r ; n er .
» euerlk er ihn ausfcycrlichere Art mit den XI > Rantons ,
der Stadt St - Gallen und dem Land Appenzelt ; sein
Enkel , nachhcrigcr Raistr Carl V. ward mit cingeschlos,
sen . Aus einigen Stellen sollte man schliesst» , dass der
Vertrag alle , sowohl künftige als gegenwärtige Herrschaf¬
ten von Oesterreich umfasst : andre Artikel hingegen be¬
weisen , daß er sich nur auf den Nachlaß Herzog
Siegmunds und auf das Franche - Comte einschrän¬
ke , welches leztre ein Eigenthum des Erzherzog Carls gc»
worden . In diesem Vertrag findt sich zum erstenmal der
Ausdruk treues Aufsehen , welches beyde Partheyen sich
gegenseitig in Absicht der Grenzorte geloben. Allzusthwach
scheint dieser Ausdruk für absolute Gewährleistung —



müßig und unnüz hingegen , wenn er nicht gegensei ,

tige Schuzhülfe anzeigt . Die ungleiche Auslegung
hat in der Folge Zwiste und vorwürfe erzeugt . Die

Kantons scheinen den Sinn der Worte einzig auf plöz -

kiche Neberfälle und Aufruhren einschränken zu wol¬
len . Immerhin ein kluger Staatsstreich für den Kai¬

ser / die Kantons zur Bewachung der Gränzen ge¬
gen Frankreich zu vermögen . Ungefehr einen ähnlichen
Vertrag schloß Maximilian im Jahr 148z mit den Gran -
bündtnern . Ohne geringste Abänderung erneuerte der
Spanische Philipp II . im Jahr i ; ; ? die Verbindung
mit den Kantons .

7 .
Der Hande !s - und Zolldertrag , der , unterm

Namen des Lapitulats , zwischen den Eidgenossen
und zwischen Mazttand statt hat , ist ein neues Band
der Kantons mit Oesterreich , seitdem dieser Mayland in
Best ; nahm . Galnaz Sforzs legte im Jahr 146 - den
Grund zu dieser Verbindung ; unter Ludwig XII König
von Frankreich ward sie erneurt ; von Franz I . ward sie
spgarimJahr 1416 dem cydgenößischen Bund beygefügt ;
Kaiser Carl V . besichtigte sie im Jahr i ; ; 2 . Hernach
ward sie im Jahr - 6 ; 4 in den Bund der katholischen
Kantons mir der Spanischen Krone emgeflochtcn . Wäh¬
rend des Krieges wegen der Spanischen Thronfolge ver¬

mochte Frankreich eben diese Kantons , daß sie , unge¬
achtet der Wicnerschen Gegenvorstellungen , im Jahr 1702 .
in die Erneuerung des Capitulats einwilligten . Vier

Jahre hernach wurden einige Kantons durch diese Ge .

genvorstcllnngcn und durch das Zubringen der evangeli¬
schen Stände von ihrem Entschluß abgezogen , und nur
iv . Kantons erneuerten die Verbindung mit Spanien .



§ . 8 .
Inzwischen wünschte Saboycn wieder in den Best ; der

Verlornen Länder zu treten ; hiczu schien die Unruhe , wel¬

che die Reformation crwckte , behilflich ; sechs Kantons
verbanden sich im Jahr 1560 mit dein Savoyschcn Her¬

zog . Frcybmg weigerte sich , in diese Verbindung zu
treten , so lang der Hof zu Turin die Ansprüche auf

das Wattland nicht aufgeben würde . Dieses trug zu Schlies¬

sung des Vertrages viel bey , welchen Herzog Emanuel

Philibert im Jahr 1564 mit Bern machte . Vermittelst
desselben erhielt der Fürst von den Bcrnern die Wie¬

derherstellung eines Theiles der eroberten Länder , jedoch
mit ausbcdungcncr Verzicht auf alles übrige . Bern sel¬
ber trat mit Herzog Emanuel Carl im Jahr 161 .7 in Bündt -
niß . Da dieser Vertrag wahrend eines Krieges des Her¬
zogs mit Spanien gemacht ward , so muß man ihn alS

Tapirulalion für die Truppen ansetzn , welche Bern

Noch izo dem Turincr - Hofe bewilligt . Einen umständli¬
chen Bund schlössen die katholische AantoNö mit dem

damaligen Herzog auf Lebenslang im Jahr 16 ; i . Im

Jahr 168 ; ward er von Victor Amadäus ll . bestätigt .
Ausser der Verpflichtung zu gegenseitiger Hülflcistung
fügte der Herzog das Versprechen bey , daß er sich in
den Zwisten der Kantons als Vermittler , und zwar im
Zeothfall dcwafnet wollte auffodcrn lassen . Die Kan¬
tons hingegen gelobten , daß sie sich der Stadt Genf
nicht annehmen wollten , so lang die Herzoglichen An¬

sprüche auf dieselbe in Kräften seyn würden .

§ . 9 .

Seit der Trennung des Burgundischen Reiches von
der Fränkischen Monarchie , zu Ende des IX . Iahrhun .



dcrts , hatten die Helvcticr keine weitere Verbindung
mit Frankreich . Beyde Nationen ficngcn an , bey der

blutigen Schlacht zu St . Jacob bey Basel im Iahe
, 444 sich von neuem kennen zu lernen . Diese Bekannt¬

schaft veranlaßte einen Vertrag zwischen dem Französi¬
schen Carl VII . und zwischen den Eidgenossen im

Jahr 14 ; ; . Zehn Jähre hernach ward er von Ludwig Xl .
bestätigt . Nach der Schlacht bey Marignan schloß endlich
Franz I . im Jahr i ; i6 den ewigen - eydgenößischen
Frieden . Ein engeres Bt

'
mdtniß schloß er im Jahr izai .

Dieser Vertrag wurde von mchrcrn seiner Nachfolger
erneuert , von LarttX im Jahr 1564 von Heinrich lll .
im Jahr i ; 82 , von Heinrich IV . voM Jahr 1802 . 161 ; .
Ludwig XiV . schloß ein neues Bündtnis mit dem gan ,

zcn Helvetischen Staats - Körper im Jahr i86 ; . Nach
dem einheimischen Krieg zwischen den Eydgcnosscn schlug
Frankreich im Jahr 171 ; eine Erneuerung des Bunds
vor , welchen die rcformirlcn Kantons aueschlugcn . Durch
geheime Artikel ward den katholischen die Wiederher¬
stellung der Verlornen Logtcyen versprochen . Die Be¬
kanntmachung dieser Artikel verursachte , nebst andern
Beweggründen , un Jahr 1729 . auf der Landcsgemei -
ne zu Zug starke Erschütterung ; dieselbe ward nur Auf¬
sage des Bundes begleitet ; eben dieses geschah im Jahr
176 ; in dem Kanton Schweiz . Im Jahr 1777 ward
ein neues und gemeinschaftliches Bündtnis aller Erd -
genossen und zugewandter Orte mit Ludwig XVI . gc,
schlössen.

Seit der Regierung Carls VM . bis auf gegenwär¬

tige Zeiten befanden sich immer Schweizerische Erup .

pen in Französischem Solde . Vom Jahr 148c- bis

zum Jahr 171 ; beließ sich ihre Anzahl beynahe auf



700,000 Mann , und zwar nur für den jedesmaligen ,
ersten Aufbruch , ohne die Recrücn. E'

.n Schweizerisches
Infanterie - Regiment von 1292 Mann kostet den Kö¬
nig jährlich 20 ) 480 Gulden , folglich kosten 22000 Mann
jährlich 1464829 st . ; o f. in ; o ; Jahren alfo kosteten sie
sämtlich 1049841414 st- ro st Noch darf man nicht ver»
gössen daß vormals der Sold grösser war als heut zu
Tage ; dagegen aber Halten sich von Zeit zu Zeit die
Französischen Pensionen vermehret. Die Summe dieser
jeztcrn soll sich vom Jahr 1474 bis zum Jahr 171 ? .
auf 9702 ; ; ro fl . belaufen . Noch fehlen ähnliche Berech¬
nungen über die Schweizer-Truppen in Spanien , Savoyen ,
Oesterreich , Holland u . s. w .

ro .

Noch haben wir von einigen Bündtnissen zu reden,
welche bald einzelne , bald sämmtliche Kantons , bald
auf gewisse Zeit , bald für immer aufrichteten .

In den Maylätidifchen Ariegen schlössen die bee¬
hrn Pabstc Julius II . und LeoX . im Jahr i ; iound

Bündtniffe mit den Kantons , um von denselben
Truppen zu borgen . Im Jahr i ; 6 ; schloß Pabst piusIV .
ein neues Bündtniß mit den V katholischen Orten . Seit
dem Jahr 161 ; herrscht ein Gubsidienvertrag zwischen
den becdcn Kantons Lern und Zürich mit dem ve -
netiantschen Freystaat . Jene stehn diesem mit Volk ,
dieser steht jenen mit Geld bey . In den Jahren 1648
und iü ; 8 ward dieser Vertrag erneuert . Die Beding-
uisse des Kriegessoldes wurden im Jahr 1706 der erfolg¬
ten Münzabanderung gemäß auch abgeändert. Indessen

dürfen
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dürfen die Truppen der beeden Kantons nicht änderst als
nur zum Sckuz des festen Landes der Venezianek
gebraucht werde » .

§. rr.
Das erste politische Verhältnis der protestantischen

Rantons mit England lind Holland datier sich vom I .i6 ; 4 . *) Für ihre geleistete Dienste wurden sie damals
in dem Friedensvdrtrag zwischen Cromwell und zwi¬
schen den vereinigten Niederlanden miteingeschlossen . —
Wilhelm von Oranten bemühte sich , als er auf den
Englischen Thron stieg , ein Bündtnis mit den protestan¬
tischen Kantons zu errichten , in der Absicht / von densel¬ben Truppen zu borgen . Im Jahr isyo . ward ein
Substdienverkrag geschlossen . Seither find die prote ,
flämischen Schweizer mit England , besonders aber mit
Holland , woselbst Wilhelm Statthalter war / in Ver¬
bindung geblieben . Ein besonderes Schuzbündtnis schloßmit den Niederländern Bertt im Jahr 1712 . Ein Jahr
hernach folgten diesem Beyspiel die Graubündtner .Vermög bestimmter Capitulationen unterhalten die Genr -
ralstaaten / sonderheitlich in den Gränzpläzen , eydgenös .
fische Truppen .

?. rr.
Wir kommen zu den zugewandten Deren / zugleichMit unter dem Namen - es Helvetischen Staats - Kör¬

pers begriffen .

Man sehr Stockars handschriftliche Gesandtschaft - . Ke -moieen .
Dd



Der Abt von St Gallen besaß ein fthr beträcht¬
liches Gebiet , bevor anfangs des XV . Jahrhunderts sich
die Stadt Gt . Gallen und das Land Appenzell sich
seiner Herrschaft entzog . Im Jahr 14S8 erhielt der Abt
das Toggenburg . Aus Furcht vor der Stadt St . Gal¬
ten hatte sich Abt Caspar von Landenberg mit seinem
Kloster unter den Schirm der IV . Kantons Zürich ,
Lucent , Schweiz und Glarus begeben . Im Jahr 14; ! .
Laut dieses ewigen Bürgerrechtes erklärte er sie als
die einzigen Richter zwischen ihm und seinem Volke »
Seither sezten die Kantons wechselweise einen Landes¬
hauptmann nach WM . Derselbe ist Wächter über die
gegenseitigen Rechte des Abts und seiner Leute ; zugleich
hat er Antheil an den Kriminaluntcrsuchungcn . Durch
rincn besondern Vertrag vorn Jahr 1497 , unmittelbar
nach Ankauf des Toggcnburgs wurde das Gehalt dieses
Landshauptmanns festgcsczt . Abt Ulrich schloß unter
dem neuen Titel als Graf von Toggenburg ein besondc ,
rcs Lurgrechl mir Schweiz und Glarus ; zum Ge¬
gengewicht desjenigen , welches diese bceden Kantons im
Jahr i4Z6 . mit den Toggenburgern geschlossen hatten .
Mit den übrigen Kantons hatten die Acbtc keine unmittel¬
bare Verbindung ; nur weil sie mit denselben zu verschie¬
denen auswärtigen Bündtnissen Zugang erhielten , ward
mans gewohnt , ihren Abgesandten bey den eidgenössi¬
schen Tagsazungen Zutrit zu lassen . In dieser Rük -
sicht betrachtet man die Abrey Sl . Gallen als zuge¬
wandten Ort .

Wenig hätte gefehlt , daß nicht die Stadt St . Gallen ,
indem sie während der Avpeuzcllcr - Unruhen ihre Rechte
erweiterte , die Abtty eines grossen Theils ihrer Länder
würde beraubt habe ». Da die Aebre mn schirm einiger



Kantons erhielten , so war die Stadt in Eile darauf be¬
dacht , den gleichen Beystand zu finden . Im Jahr 145 ; .
verbündete sie sich mit den sechs Ramons , Zürich ,
Lern , Luzern , Schweiz , Zug und Glarus . In
diesem Vertrag verpflichtete sie sich, ohne Einwilligung
der Rantons in kein Bündtnis zu treten und sich ihrem
Ausfpruch in jedem Fall zu unterziehen , so bald eine Gc ,
genpartey sie darum ansuchen würde . Im Jahr 148s wur¬
de -die Stadt St . Gallen von den Kantons in einen Streit
mit dem Adte vermittelst der Waffen gezwungen , diese
Verpflichtung zu ehren . In den Kriegen der Eydgenossen
trug die Stadt seither immer ihren Antheil an Truppen
-bey ; auf solche Art ward sie mit in einige Lündtnisse
auswärtiger Staaten gezogen ; sie Hatte ihren Antheil
an den Subsidtengeldern und sandte Deputirte auf die
Tagsaxungen . Lcztrer Vorzug ward im Jahr 1666 von
den Kantons bestätigt ; desto wichtiger ist er , da ihre Ter ,
ritorialgüter nebst einer niedern Gerichtsbarkeit im Thür ,
Hau sie oft in die Geschäfte der alljährlichen , cydgenößischen
Tagsäzung verwikeln .

§. r ; .
Unter allen zugewandten Orten hat keines derselben

ein so allgemeines Bündtnis mit den Kantons gehabt , als
Müllhausen , im obern Elsaß , ausser den Helvetischen
Gränzen . Die genaue Verbindung dieser Stadt mit der
Stadt Basel , ihr Bündtniß mit Bern , Freyburg und
Solothurn im Jahr 146s , der Antheil an den eydgenößi -
schen Kriegen , svnderheitlich an den Zwisten mit Frank¬
reich seit dem Jahr i ; i2 - r ; i ; alles diefts verschaft ihr in
dem leztern Zeitpunkt ein Bündtnis mit den XIII Kantons ;
aus dieser Ursache ward sie auch in die Französische Ver¬
träge mit eingeschlossen , zugleich erhielt sie Zvtrit ju den
rydgenößischen Tagsazungen .



Während der Mühlhausischcn Unruhen vom Iahk
i ; S7 hatte der Magistrat durch unbedachtsamc Schritte
die katholischen Kantons bcleydigt . Ohnehin eyftrst

'
ich.

tig wegen des Ucbcrgangcs der Mühlhaustr zur Rcfor »
mation , gaben sie nunmehr das Bündtnis mit denselben
ganz auf .

^4.
Nicht ganz unabhängig ist die Stadt Biet , gewohnt

dem Bischof von Basel zu huldigen . Indessen genießt die¬
ser Ort verschiedener Svuverainitätsrcchte / unter ündernt
das Recht , in einem beträchtlichen Bezirk umher die Waf¬
fen zu tragen . Vermög dieses Rechtes gelang es den
Vielem an den alten Kriegen der Berncr und Solo -
thurner gegen Oesterreich Antheil zu nehmen . Kraft Burg -
rechtes mit Bern in den Jahren 1278 , izvs undizzz ,
mit Solothurn im Jahr 1 ) 82 , mit Freybiirg im Jahr
1496 . glänzte ihr Pannier mit dem Pannier der Kantons .
Auf solche Art hatte Viel Antheil an den Bündtnisscn mit
Frankreich , auch sendt diese Stadt Deputirte auf die
Lagleistungen .

§. i4.

Noch sind mehrere einzelne Staaten an den Hel¬
vetischen Gränzen , vermög besonderer Bcdingnisse eben¬
falls Mit den einen ober mit den andern Kantons oder auch
mit den auswärtigen Bundesgenossen von diesen verei¬
nigt . Unter diesen Staaten ist der beträchtlichste Grau -
- ündten . Jeder von den III Rhätischen Bündtcn be¬
steht aus verschiedenen , freyen Gemeinden , ganz dem »,
kratisch verwaltet . Diese absonderlichen Verbindungen ,
die in dem Lauf des XVkm Jahrhunderts entstanden ,



schmolzen enger zusamen im Jahr 1471 . Die Zwiste der
Graubündtner mit Oesterreich veranlaßten eine Vereint ,
gimg derselben mit den Cydgenossen gerade zu der Zeit
als der Schwäbische Krieg ausbrach . Zuerst schloßen sie
ein Schuzbündtnis im Jahr 1497 mit den Vll alten
Kantons / indem Bern nicht einverleibt war . Ein Jahr
hernach schloß der Gotteshausbund dieselbe Verbin¬
dung ; im Jahr 1467 suchte der Zehngertchten - Sund
die gleiche Freundschaft ; allein die Kantons begnügten
sich , Versicherung nachbarlicher Theilnehmung zu geben ;
dem religiösen parthexgeist schrieben es die Prote¬
stanten zu / daß man im Jahr 1701 . den III Bündten
den Zutrit zur cydgenößischen Verbindung verweigerte .
Indessen muß man gestehn / daß die unaufhörlichen
Verwirrungen in der Rhätischcn Democratic ebenfalls
die Eydgcnossen von engerer Verbindung abscherten
konnten .

Durch die Ueberfäüe der Graubündtner in der Lom «
bardex erlangten sie daselbst wichtige Lesizungen ; a !«
lein in der Folge wurden sie Zunder des Streites . Das
veltlin / die Grafschaft Lhiavennn und worms wur¬
den denselben in gleichem Fricdcnsverglich mit Franz l .
überlassen / in welchem auch den Kantons das Eigenthum
ihrer Eroberungen gut gesagt worden . Meistens waren
indeß die Graubündtner auf eigne Rechnung und ab ,
sonderlich mit auswärtigen Mächten in Bündtnis ge¬
treten ; eine besondere Vereinigung haben sie mit dem
Haus Oesterreich / eigne Kapitulazionen mit dem Her -
zogthum Maxland , eigne Bündmisse mit Frankreich ,
mit den päbsten , mit Venedig , auch verbanden sie
sich besonders im Jahr 1600 mit WaUis , im Jahr iSag .
mit Lern , im Jahr 1707 , mit Zürich .



wallis ist ebenfalls ein besonderer Staatskörper -,
aus verschiedenen , kleinen Demoeratien oder Zehnte »?
zu lammen gcftzt. Einiger mästen kann man den Bischof
von Gion als Haupt dicfts Freystaatcs betrachten.
Dom Jahr losmachte Wallis Verträge und hatte öftere
Zwiste mit Bern . Im Jahr 1416 und , 417 traten III .
Zehnten des Walliftrlandcs in ein Burgrccht mit Lu -
zern , Ury und Unterwalden ^ im Jahr 1.47 ; mach-
te das ganze Land einen ewigen Bund mit diesen III Kan¬
tons und mit Schweiz . In dem Schwabenkrieg ver¬
sorgten die Walliftr die Evdgcnossen mit Hülfsvölkern ^
auch hatten sie einigen Antheil an ihren Lombardischen
Rricgen . Im Jahr 1528 machten sie mit allen katho¬
lischen Kantons ein Bündlnis zur Leschüzung des
Glaubens . Nicht selten streitet dieses Bündtniß mit
demjenigen , welches immer zwischen wallis und Lern
statt hat und seit dein Jahr 1448 bis lsiZ mchrmal er¬
neuert worden . Vermög obiger Verbindung mit den katho¬
lischen Kantons wurden die Walliftr zugleich mit dieftn
in verschiedene , auswärtige Vündlnisse gezogen . Ih¬
rer seils schlössen sie besondere . Verträge mit Gavoyen
und Frankreich seit dem Jahr mit Graubünd -
ten im Jahr 1600. Eben so , wie diese lezkere , wer¬
den sie niemals auf die exdgenößische Tagsazungen
eingeladen als nur in Fällen , welche sie besonders angehn .

§. 17 .

Die Zwiste zwischen den Bürgern zu Genf und
ihren Bischöfen , die von Savoyen unterstüzt waren ,
schlugen wenig Zeit vorher in Flammen aus , bevor die
gänzliche Niederlage Herzog Rarls von Burgund



die beyden Städte Bern und Frexburg zur Eroberungs¬

sucht reizte . In dieser Hinsicht verbanden sich alle drey
Städte ; auch ihren Bischof vermochten die Genfer ,
daß er sich im Jahr 1478 mit Bern und Freyburg
vereinigte . Neuer Eingriff in ihre Gerechtsamen veran¬

laßten i,y Jahr ie - y ein besonderes Lurgrecht mit

Fre ^ burg . Dem Herzog gelang die AuMing desselben .

Wiederholter Eingriff verursachte im Achr i ? 26 . seine

Erneuerung zwischen Lern , Fre ^ burg und Genf .

Im Jahr iz ; ; gab es Freyburg nochmals auf , und

zwar aus Verdruß , daß Genf zur Reformation hinübcr -

gegangen . Das Lündtnis mit Lern hingegen wurde

im Jahr auf ewig geschloffen ; im Jahr i ; 84

trat in dasselbe auch Zürich . Um die Unaöhanglichkeit

von Genf zu behaupten , wär diese Stüze ohne Fran¬

zösischen Verstand schwerlich hinreichend gewesen . In

einem besondern Vertrag der Krone wurde Genf im Jahr

r ; 79 > zugleich mir Bern und Golothurn eingeschlos¬

sen im Jahr - 6oi trat Zürich ebenfalls hinzu . Vermög

dieser Verbindungen wurde Frankreich mit den beeden

Kantons Zürich und Bern Vermittler und Gewähr -

leister der innern Genfervcrfassung . In gegenwärtigem

Jahrhundert wurden sie mchrmal wegen Aussöhnung

des Rathes mit den Bürgern beschäftigt , besonders bey

Errichtung der Vermittlung im Jahr 1718 . und hernach

im sechsten , siebenten und achten Jahrzehcnt . — Kraft

des Bündtnisses mit Zürich und Bern steht Genf in Ver¬

hältnis mit den übrigen eydgenvßischcn Staatskörpcr .

Oftmals und besonders im Jahr isol . suchten die Gen¬

fer , aber fruchtlos , demselben unmittelbar einverleibt

zu werden .



§. i8 .

Mitten unter diesen ftenen Völkerschaften beflndt sich
ein souveraines Fürstenthum . Bey Anlaß eines Bru -
chcs mit Frankreich im Jahr ier ? . wurden die Graf¬
schaften Neuenburg und vallengin von den Kantons
eingenommen . Nach der Aussöhnung verp- ichtcte sie
Ludwig Xll . «n Jahr reir . zur Zurükstellung dieses
väterlichen Erbgutes an Johanna von Hochberg . Uc ,
brigens genossen die Einwohner dieser Grafschaften seih
langem grosser Frexheiren ; die Landesstände selber
sinds , welche zwischen den Prätendenten auf die Erb¬
folge entscheiden. In jenem mittlern Zeitalter herrschte
viel Zwist zwischen den Grafen von Neuburg und ihren
Unterthanen . In einem solchen von, Jahr 1406 . erhielt
die Stadt Neuburg unter der Form eines Burgrcchtes
den Schirm der Berner . Graf Lonrad von Frex -
- urg suchte mir diesen einen ähnlichen Vertrag . Unter
diesem doppelten Verhältnis ward nun Bern Schied -
rtchter zwischen dem Grafen und den Einwohnern von
Neuburg . Zugleich erhielt der Kanton Gewalt / seinen,
Ausspruch durch die Waffen Nachdruk zu geben. Dieses
Richteramt hatte Bcm zu verschiedenen malen ausgeübt .
Vallengin / dessen Gebiet einige Zeit von Neuburg ge¬
trennt war / schloß im Jahr 1 zyy ein ähnliches Lurg -
recht mit Bern ; mchrmal wurden diese Verträge wie¬
derholt ; auch haben die Fürsten von Neuburg Bündt -
nisse mit den Kantons Luzern , Frevhurg und So¬
lo thuen . Kraft derselben wurde dieses Fürstenthum von
dem teutschen Reich unahhängllch erklärt , für ein
verbündetes Ort der Exdgenossem und in den Krie¬
gen des Raxstrs mit Frankreich für neutral angeschn.



§ . I » .

Der ausschließende Reliczious - Eyftr erzeugte
im Jahr i ; 7S ein engeres Bündtnis zwischen den ka,
iholischen Rantons und zwischen dem Bischof von
Basel , vou dessen Nachfolger » sorgfälkig crncurt . Die¬
ser Vcrrrag giebt dem Bischof Zutrit unter den zu¬
wandten Orten der Cydgcnoßschaft ; indeß bezieht sich
dies Vorrecht nur auf diejenige Bischöfliche Länder «
die sich im Gchweizerland befinden. Ein andrer Theil
seiner Länder hängt vom Reich ab . Vcrmvg dieser
leztern hat er Stz und Stimme in dem Oberrheini¬
schen Krarse , auch bezahlt er die Rcichsstcuer .

In dem Bündtnis mit dem Bischof verpflichten sich
die VIII Orte , seine Unterthanen mit bewafneter Hand
in den Schooß der katholischen Kirche zurükzuführen :
allein da auf der andern Seite diese Völker , besonders
die Gemeinden im Münstcrthal oder zu
Vsli des Schirmes der Berner gemessen , vcrmög ei,
nes Vertrages , der im Jahr 1486 geschlossen und hernach
erneuert worden « — da ferner die IV prokcstamischen .
Rantons die freye Reltgtonsübung in den umlie¬
genden Gegenden beschüzeu , — da zugleich die katholi¬
sche Kantons mit dem Bischof ausdrüklich ausbcdungcn ,
daß er ohne ihren Rath und Gutachten nicht zu den
Waffen greiffen , so hatte diese Zwang - Claufel in dem
Bündtnis vom Jahr 1579 nicht die geringste Würkung
in den öftern Zwisten des Bischofs mit Lern bey
Gelegenheit der Rechte seiner Unterthanen . Mit Frank »
reich ist der Bischof durch besondere Verträge ver¬
bunden .



§. 20.

Allgemeine Anmerknngen .
Ucbcrhaupt besteht die Eydgenoßschaft aus einem

engen und immerwährenden Schuzdündtms ziv-schcn Xlll .
kleinen Frcystaaten . D >c Absicht dabey ist einerseits
Beschirmung gegen auswärtige Feinde , anderseits Ver¬

hütung innerer Unruhen .

In Absicht auf erstem Punkt hatte der ursprüng¬
liche Bund nichts anders zum Zweke als Bewahrung
persönlicher Freyheit und der Munictpalrechte .
In der Folge verwandelte sich diese Verbindung in Ge¬
währleistung aller neu hinzu gekommenen Rechte , alles

Landcigenthums u . s. w . Auf solche Art maßt jedes Glied
der E « dgcnvßschafc sich zur Vertheidigung den Beystand
der übrigen an ; nur daß die Uebung dieses Rechtes von

grösscrm Umfang ist für die VUl . alten Orte als für die
V . neuen . Nur blosse Auffoderungcn bedarf es von je¬

nen , ohne daß sie eben Rechenschaft von ihrem Zwist nüt

dem auswärtigen Feinde ablegen müssen . Die V. neuen
Vamons hingegen mischen sich in den Zwist nicht än¬
derst als wie Mittelspersonen und Hülfsvölker ; auch
dürft » diese für sich selber ohne das Gutachten der

übrigen Sundsgenossen in keine Fcinseligkeit treten .
Wenn der Gegner sie vor den eydgenößtschen Rich -

terstuhl fvdcrt , so müssen sie die Kantons als Schied «

rtchter ehren .

Die einzige Ausnahme von der gegenseitigen Ge¬

währleistung bctrift das Lernersche Wattland . Dassel¬
be wird nur allein von den reformirten Kantons , und

unter den katholischen nur von Luzern , Freyburg und So -



lvthurn in Gewährleistung genommm . Da indeß das

Freyburgsche Wattland von allen katholischen Kantons

garantirt wird , so sind sämtliche Eydgcnossen , mittel¬

bar oder unmittelbar zur Bcschüzung des Wattlands

verpflichtet .

z . ri .

Der zweite , wesentliche Zwek der cydgenößischen Ver¬

bindung ist die Erhaltung der innern Ruhe . DicstS

geschieht durch gegenseitige Gewährleistung der Regte -

rungsformen in >edcm besondern Kanton . Vermag

solcher Verbindung kann jeder derselben Missethäter und

Aufrührer nicht nur aus eignem Gebiete , sonder »

auch aus allen eidgenössischen Ländern verbannen .

Zürich war es , die zuerst solche Gewährleistung
seiner Staatöform verlangte ; es geschah im Jahr i ; ; i .
als diese Stadt wegen der verbannten Magistratspcrsoncn
in Gefahr war und eben darum in den cygcnößische »

Bund trat . — Indem Glarus von dem Ocsterreichifchen

Joche bcfrcyt wnrdc , stellten daselbst die Eydgenosscn die

alte Regierung wieder her . Schon oben führten wir das

Beyspiel von Zug an , woselbst die Kantons im Jahr 1404 .

mit gewafneter Hand die Ordnung herstellten .

Das gegenseitige Mißtrauen der Kantons , nach de»

Burgundischcn Kriegen , ward durch den Stanzerver ,

trag vom Jahr 1481 gehoben . Dieser Vertrag soll Fa .

ctioncn und Aufruhr verhindern , indem er in jedem

Kanton die Regierung , welche den Souvcrain vorstellt ,

untcrsrüzt . Zur Zeit des Waldmannischen Tumultes im

Jahr 1489 waren auch eidgenössische Vermittler in

Zürich ; ihre Vermittlung aber fachte die Flammen viel .



mehr an als daß sie dieselben auslöschte . Hingegen in dem
grossen Sauren . Aufruhr vom Jahr is ^ ; , der in
den Kantons Basel , Solothurn , Bern ,, Luzcrn und in
einigen gemeinen Herrschaften ausbrach waren würklich
die demokratischen Kantons nebst Zürich dir ersten ,
dir sich mit Erfolg dem Turpult wicderfczten .

ss.
Nickt nur ewig ist die eydgenößische Verbindung ,

auch muß sie allen übrigen Lündtnissen vorgehn . An¬
fangs wurden freylich der Kayfcr lind das Reich , auch
etwan der Römische Stuhl oder sonst ein älteres Ver¬
hältnis ausbcdungen ; auch selber die gefezlichen Rechte
des Ocstcvreichifchen HanfeS . Im Jahr - zi6 - rklärte
Kayfcr Ludwig aus Saxern , ein Feind der Oester -
rcicher , die Anssrüchs dieser leztern auf die ! V . Waldstäd¬
te für nichtig . Bald durch Kauf und Auslösung , bald
durch Gewalt der Waffen wurden hernach die Oester -
reichischc Herzoge ganz alter Rechte in den Kantons ver¬
lustig . Den Vorbehalt indeß zu ihren Gunsten in den Zu -
ger - und Lnzernerverträgrn ließ man erst im Jahr 14^ 4
weg . Einige der Kantons waren durch ältere Privatver -
träge und Burgrechte gebunden , und diese mußten der
neuen Verbindung vorhergehn .

Die Verbündete alle waren anfangs gar nicht unmit¬
telbar untereinander verbunden ; auch schloß ihr Bund
ähnliche Verbindungen nicht aus . Erst durch die St <rn ,
zerverkommntß und nach dem Zutrit der Kantons Frey -
burg und Solothurn im Jahr 1481 . bekam die Eyd -
gcnoßfchaft das Anfehn ununterbrochner , gemein¬
schaftlicher Nattonalverbindung .



2 ; »

Durch lange Verjährung ? ( anerkennt als solche
durch förmliche Titel, ) rissen sich die Eydgenossen von
dem teutscher , Reich ganz los ; auch ward der Vorbe¬
halt des Reiches nicht weiter in die Instrumente einge¬
rückt . Vormals erkannten die Städte und Länder in der
Schweiz nicht nur ihre Abhänglichkeit von dem Rei¬
che , sondern auf dieselbe stüzten sie auch die Beweg¬
gründe ihrer Verbindung . Zufolge dieses Grundsazes fuh¬
ren sie bey jeder Thronanderung fort , um die Bestei¬
gung ihre Rechte zu bitten . Von den Oesterreichs
scher , Raffern ward ihnen dieselbe oft abgeschlagen oder
nur nach langem Aufschub und Bedingungsweise bewilligt .
Von den Raxsern aus andern Häusern hingegen cr^

hielten sie nicht nur Bestätigung , sondern auch VermchI
rung der Rechte . Seitdem die Kayscrwürde beynahe auf
den Oesterreichischen Stamm ganz eingeimpft worden ,
so verabsäumten die nunmehr stärkere Kantons um so
vielmehr den Vorbehalt des Raysers ; zum leztcnmal
geschah er unter Maximilian H . Im Jahr i6 <H . dran¬
gen St , Gallen und Zürich in die Eydgenossen , daß
sie sich aufm Reichstag bey Kayftr Rudolph II . um
die übliche Bestätigung anmelden möchten . Bern ,
Solothurn und andre Rantons , nicht in das gleiche
Handelsintereffe mit dem Reich eingeflochten , wiesen den
Vorschlag von sich . Auf solche Art verfloß die Re¬
gierung Rudolphs ll . und Mathias , ohne daß wei¬
ter die Kantons den geringsten Schritt thaten . Um die
Bürger von Sr . Gallen zu beruhige » , ward ihnen der
Schuz des ganzen , Helvetischen Staats - Körpers ver¬
sprochen , im Fall daß sie in ihrem Handel gestört wer¬
den sollten . Der dreißigjährige Krieg unter der Regie .



rung der beeden Ferdinande II . und III . wurde durch
den westphäliscben Frieden vom Jahr 1648 beendig .
In denselben wurden die Eydgenosscn von dem teul -
schen Reich unabhänglich erkläret .

Eben so , nachdem ein Theil der Eydgenosscn sich
von der Römisch - Katholischen Kirche losgetrennt hatte ,
so ward auch seither der Vorbehalt des Römischen
Stuhles in den Bundcsbriefen weggelassen . Selbst bey
den . katholischen Kantons schränkt sich derselbe auf das
Lehrgebäude , den Gottesdienst und die Kirchenzucht allein
ein . Als Grundsaz des Helvetischen Gtaatsrechtcs
können wirs also erklären , daß heut zu Tage die Ver¬
bindung der Kantons jeder andern politischen Verbin¬
dung vorgehe .

§. S4.
Indem wir die Natur und den Umfang der Eyd -

Htnvßschaft dargestellt haben , beschrieben wir damit zu¬
gleich ihre Gränzen . In allem , was die Freyheit
der übrigen Kantons nicht verleit , bleibt jeder Kanton
unumschränkt . Von Zeit zu Zeit üben die einen oder
die andern diese Unabhänglichkeir durch gegenseitige
Prohibition aus . Ein Kanton verbeul die Münze des
andern oder hindert Ausfuhr und Einfuhr , wenn nur
diL Durchfuhr in andern Kantons frey bleibt und
keine Steigerung des Zolles erfolget . Nach Willkür
( einzig mit Vorbehalt der cydgcnößischen Verbindung )
trit jeder Kanton für sich allein mit fremden Mächten
in Lündtnis oder überlaßt seine Truppe » . Ausser sehr
wenigen Fällen , die auödrüklich in den Bündtnissen be¬
stimmt sind und die »Mittelbar die eydgcnößische Ver -



bindung betreffen , ist kein Kanton der Mehrheit in

den Entschließungen unterworfen .

§. 2 ; .
Ungleichheit der Macht , Verschiedenheit der Regie »

rung und der Religion sind allein schuld / warum kein

stärkeres und engeres Land statt hat . Der so ge¬
heißn « güldene oder Loromäische Bund zwischen
den katholischen Staaten in der Schweiz vorn Jahr i ; 86 .

scheint im Widerspruch mit der allgemeinen / cydge ,

nößischen Verbindung zu stehen . Im Jahr 165 ; such,

ten die evangelischen Kamons eine vollkommene Veret »

nigung der Exdgenoffen . Religionsbaß und Kunst »

griff auswärtiger Politik waren dem Vorschlag entge¬

gen ; vielmehr erfolgte scyerliche Erneuerung des ein ,

fettigen / katholischen Lundes . Nicht lange hernach
entstand ein einheimischer Rricg / mit günstigem Er ,

folg für die katholischen Kantons . Die rcformirtcn such,

ten sich durch Lündlnisse mir Mächten ihrer Reli¬

gion zu verstärken . Indessen so lang diese Bündtnisse
nur defensiv sind / so lang jede Parlhcy die Freyheit
der andern eingetränkt läßt , so lang jede die Beding -

»ilsse der Helvetische, , Hülflcistung beobachtet / so scheints
eben so billig als klug / von den Absichten nur nach den

Thaten zu urtheilen . Bey der ersten / geringsten Be -

drauung der Nativnalfrcyheit . würde man gar dald jenes

grosse und allgemeine Interesse / den Geist der alten
Bündle / in voller Kraft wieder angeben sehen . Unzwcy »
heutiges Zeugniß hicvon giebt der Vorfall vom Jahr - üüz,,
als die Kriegsbühne zwocr benachbarter Mächte an die
Gränzen , der Schweiz verlegt wurde . Damals verstanden
sich die Kantons nebst den zugewandten Orten zu « mein
verthetdrgungspian verminet,t vereinigter Rräfte .



? > L8 .
Eben dieser Plan beweißt , daß die zugewandten Ors .

te nicht sämmtlich von allen Kantons als Bundesgenossen
angesehen werden . Auch sind die Grade ihrer eignen Frey¬
heit so verschieden , die Bedingnisse ihrer Verbindung so
ungleich , daß es beynahe unmöglich ist , von der Lage die -
scr zugewandten Orte eine gemeinschaftliche Beschreibung
zu geben . Vergleicht man die Verträge der Städte Mühl -
Hausen und Gt . Gallen mit den Verträgen der V. lez »
tern Ranions , so scheint die ganze Verschiedenheit in
dem Rechte zu liegen , welches diesen lcztcrn die Mitre-
gicrung der gemeinen Herrschaften gestattet . Andre hin¬
gegen , wie z . B . der Abt von St . Gallen und Tog »
genburg geloben den Kantons als Schirmherren Folg¬
te,stung und Dienste , Besonders aus den Beyspielen von
Mühlhausen und Rothweik erhellet , daß die Verbindung
mit den zugewandten Orten wett schwächer und zufälli¬
ger ist als die Verbindung der Kantons. Der Vorzug,
den einige von jenen besizcn , daß sie, vcrmög hergebrach¬
ter Uebung - den exdgenößtschen Tagleistungen bey¬
wohnen dürfen , ist weniger reell als scheinbar , Die¬
ser Vorzug besteht blos in einem mittelbaren lveg ,
ihre Bitten den Schirmherren vorzutragen ; er besteht
blos in dem Rechte , einen guten Rath , über das ge¬
meinschaftliche Interesse zu geben , Der wesentliche vor .
theil der zugewandten Orte besteht darinn , daß sie
ihre Freyheiten unter dem eydgenößischen Schirm desto
leichter behaupten , baß sie als Schweizersche Bundesge¬
nossen in dem Westphälischcn Frieden vom Iahr 1648 . eben ,
falls frey erklärt worden , und daß sie sowohl in Frank¬
reich als in andern benachbarten Ländern an den Ge¬
rechtsamen der übrigen Schweizer Theil haben .



§. 27 »
'

Nachdrüklich sagt Tfcharner , aus dessen Abhandlung *)
Liese Skizze hergehdlt ist : „ Den Hrlvrrischen Bund mag
„ nran mit jenen grossen Denkmalen vergleichen , welche
„ blos durch Kraft der Hand , ohne Beyhülfe der Kunst
„ aufgeführt worden ; solche Denkmale in barbarischen
„ Zeitaltern errichtet , rühren das Aug durch die Kühn -
„ heil der Unternehmung und durch die erhabene Roh .
„ heit ; ihre Festigkeit liegt mehr in dem natürlichen Zu -

samcnwachscn der Lasten als in genauer Verbindung
der Theile . Eben so beruht die Vereinigung der cyd -

„ genößifchen Freystaatcn weit mehr auf dem gcgcnseiti-
„ gen Interesse und auf der natürlichen Lage des Bo «
„ dens als auf politischem System und Berechnung ;
„ vielleicht eben darum darf man von einer solchen Ver -
„ bindung desto ununterbrochenere Fortdauer erwarten . „Von dem Helvetischen Staatskörper sagt Conring in dem
Werke äs Oerm . Imx . II. S . üelvetics Lociecsr psues ,
guiäem urbs comprekeriäit , st seternitsts <L rvbors
xlsns s>NL exemxlo elt . dlon emm ipls ills sntigui -
rsti Lelsbrsts , vel scksicum vel sctolicum , grrecarumvrbium kueöers cum iielverio üvs xotsntis stvs csmpürecontenäl merentur .

?. 28.
Im Jahr 1668. ward zwischen den Kantons und

einigen zugewandten Orten , ein conföderirtes Kricges-

*) Man sehe die Enrpkloped. von Uverdun mNerm Artikel
Loixs llelveti ^uer »

E e



Heer angeordnet . Zum ersten Wegzug geschieht von den
Kantons folgender Beytrag :

- Zürich 1400 Mann.
Bern rooc>.
Luzern rsoo.
Ury 400.
Schweiz 600.
Unterwalden 40».
Zug 400.
Glarus 40s.
Basel 400»
Freyburg 820 .

- Solothur » 600.
Schaffhausen 400.
Appenzell 600.

9600 .

Unter den zugewandten Orten geben :

Abtey St . Gallen 1022 Mann -
Stadt St . Gallen so».
Viel 200.

1400 »

Jeder Ort giebt ein Keldstük von sechs Pf . in allen«
Canoncn .



Die eroberten Provinzen liefern :

Lugano 400 Mann .

Locarno 200 .

Mendris ino .

Vall - Maggio 100 .

Freyen Aemter

Sargans ; oo .

Thurgäu Sov .

Baden 200 .

Rheinthal 200 .

2400 .

Ein neuer Zeitpunkt des eydgenößischen Staats¬
rechtes scheint mit dem Jahr 1777 . zu entstehen ; in die¬
sem Jahr traten die Kanton nebst den zugewandten Or¬
ten gemeinschaftlich in ein Schuzbündmis mit der
Französischen Rrone . Die Veranlassung hiezu gab
die Erneuerung des Bundes vom Jahr >71 ? , welche
die katholische Kantons Ludwig XVI . vorschlugen . Der

König wünschte , daß , anstatt jenes einseitigen Bun¬
des , lieber ein gemeinschaftlicher möchte errichtet wer¬
den , zugleich mit Einschließung auch der protestantischen
Kantons ; um so viel eher liessen sich diese hiezu bereden ,
da sie durch gemeinschaftliche Handbietung grössere Ein¬

tracht unter sämtlichen Schweizer . Staaten herzustellen
Höften .



Dieser neue Bund ist eigentlich für einmal nur
auf fünfzig Jahre gestellet . Die Schweizerfchen Staa¬
ten versprechen dem König , in so fern er in .seinen Eu¬
ropäischen Ländern sollte angegriffen werde »/ 6000 Mann
Hülfstrupprn über die capitulirten Regimenter . — Von
Seite beedeb Parteyen wird die Auslieferung der Haupt -
verbrecher und die Bestrafung der Bankcroukiers ange¬
lobt . — Auf seiner Seite verspricht der König den
Schweizern gänzlichen Beystand / gegen äusscrn Angriff ;
ferner auch den freyen Korn - und Salzhandel / jedoch
ohne Nachtheil feiner eigenen Staaten .
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